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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 986/2016  Teningen, den 28. September 2016 
 

 
Federführendes Amt: Hauptamt 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss (nicht öffentlich) 18.01.2017 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 31.01.2017 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Bürgermeisterwahl; 
Bildung des Gemeindewahlausschusses 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Gemäß § 11 KomWG wählt der Gemeinderat folgenden Gemeindewahlausschuss: 
 

 Mitglied: Stellvertreter/in: 

Vorsitzende/r:   

Beisitzer/in: 

Britta Endres Gabriele Bürklin 

Martin Weiler Martin Schneider 

Michael Kefer  

  

Schriftführer/in: Ann-Kathrin Philipp Karl-Friedrich Braun 

 
 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Dem Gemeindewahlausschuss obliegt die Leitung der Gemeindewahlen und die Feststel-
lung des Wahlergebnisses. 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und min-
destens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und Stellvertreter in gleicher Zahl wählt der Ge-
meinderat aus den Wahlberechtigten. Ist der Bürgermeister Wahlbewerber, wählt der Ge-
meinderat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus 
den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten (§ 11 Abs. 2 KomWG). Die Zahl der 
Beisitzer ist jedoch nach oben nicht begrenzt. 
 
Der Gemeindewahlausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellver-
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treter und die Hälfte der Beisitzer oder Stellvertreter, mindestens jedoch zwei Beisitzer 
oder Stellvertreter anwesend sind. 
 
Es wird vorgeschlagen, vier Beisitzer sowie Stellvertreter zu wählen, um im Verhinde-
rungsfalle zu gewährleisten, dass der Gemeindewahlausschuss beschlussfähig ist. 
Der Schriftführer ist nur stimmberechtigt, wenn er zugleich Beisitzer ist (§ 21 Abs. 3 Satz 3 
KomWO). 
 
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18. Januar 2017 wurden bereits die im 
Beschlussvorschlag eingetragenen Personen benannt. 

Die Parteien und Wählervereinigungen werden - sofern nicht bereits er-
folgt - gebeten, bis zur Gemeinderatssitzung für die Besetzung des Ge-
meindewahlausschusses entsprechende Personen zu benennen.  
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